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Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Verbesserung der
Warninfrastruktur in den Kommunen (Sirenenforder-
programm NRW)

2151

Richtlinie
Uiber die Gewahrung von Zuwendungen
des Landes Nordrhein-Westfalen
zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Kommunen
(Sirenenforderprogramm NRW)

Runderlass des Ministeriums des Innern

Vom 9. Mai 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
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Zuwendungszweck ist der Ausbau der kommunalen Sireneninfrastruktur zur Verbesserung der
Warnung der Bevolkerung in Nordrhein-Westfalen. Die Sirenenwarnung nimmt einen wichtigen
Platz im Warnmittelmix des Landes ein. Sie informiert als Primarwarnmedium tber das Vorhan-
densein einer konkreten Gefahr und stellt damit einen ersten Weckruf an die Bevdlkerung dar.

Fur die Forderung der Sireneninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen sowie deren Einbindung in
das Modulare Warnsystem (MoWas) stellt das Land das ,Sirenenforderprogramm NRW" auf. Die
FordermaBnahme erfolgt im Anschluss an das ,,Sonderférderprogramm Sirenen” des Bundes
vom 22. Juli 2021, dessen Mittel ausgeschopft sind. Da das ,Sonderférderprogramm Sirenen”
des Bundes nicht auskdmmlich war und offene Bedarfe bestehen, erhalten die Kommunen finan-
zZielle Unterstltzung durch das Land.

1.2
Das Land gewahrt aus Mitteln des Landesprogramms ,Sirenenforderprogramm NRW" nach MaB-
gabe

a) dieser Richtlinie,

b) der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.
April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung,

c) der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. Juni 2022 (MBI. NRW. S. 445) in der jeweils geltenden Fassung und

d) der gemaB § 31 Absatz 2 und 3 des Haushaltsgesetzes 2023 vom 21. Dezember 2022 (GV.
NRW. S. 1137) am 20. Dezember 2022 (Vorlage 18/617) erteilten Einwilligung des Landtagsmrd—
rhein-Westfalen in die Ausgaben zur Bewaltigung der Krisensituation in Folge des russischen
Angriffskrieges gegen die Ukraine und in die Aufnahme von Krediten

Zuwendungen zur Foérderung der Sireneninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.
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1.3

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr trifft die Bewilli-
gungsbehdrde die Férderentscheidung aufgrund pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der ver-
fligbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Férderung

2.1
Gegenstand der Forderung ist die Anschaffung, Errichtung und Ertlichtigung von Sirenenanlagen
zur Warnung der Bevolkerung.

2.2
Forderfahig sind:

a) elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und Entwarnung der Bevdlkerung, die Gber den Di-
gitalfunk BOS angesteuert werden kénnen, einschlieBlich aller dazu notwendigen Anlagen und
Installationen in Dach- beziehungsweise Gebaudemontage,

b) elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und Entwarnung der Bevolkerung, die tGber den
Digitalfunk BOS angesteuert werden kdénnen, einschlieBlich aller dazu notwendigen Anlagen und
Installationen als freistehende Masterrichtung und

c) Sirenensteuergerate, die es ermoglichen, dass die Sirene lGber das TETRA BOS-Netz ange-
steuert werden kann und in Folge befahigt wird, die in Nummer 2.3 b) genannten Signale zu
emittieren (ein zusétzlich vorhandener ansteuerungsfahiger Anschluss iiber ein anderes Uber-
tragungsnetz ist unschadlich), einschlieBlich des Anschlusses an die Sirenen-Steuertechnik ei-
ner neuen oder bereits in Betrieb befindlichen Sirenenanlage; die restliche Anlage muss die unter
der Nummer 2.3 genannten technischen Anforderungen erfiillen.

2.3
Die Sirenenanlage muss folgende technische Anforderungen erfillen:
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a) mindestens in der Lage sein, die Signale ,Bevélkerungswarnung” und ,Entwarnung” zu emit-
tieren geman des Warnerlasses vom 26. Mai 2020 (MBI. NRW. S. 283),

b) mindestens den Schallpegel einer alten E57-Sirene erreichen (mindestens101dB (A) in 30 m
Entfernung) und

c) Uber eine Akkupufferung verfligen, um im Falle eines Ausfalls der Stromversorgung noch min-
destens 4 Warn- und Entwarnzyklen durchlaufen zu kénnen.

2.4
Freistehende Befestigungsmasten und Befestigungsanlagen an Gebauden mussen den aktuellen
Sicherheits- und Baustandards entsprechen.

2.5
Nicht forderfahig sind sonstige Ausgaben, hierzu zahlen insbesondere:

a) Ausgaben fir die Unterhaltung, Wartung und den Betrieb,

b) Ausgaben fir den Kauf, die Miete oder die Pacht von Aufstellflachen,

c) Frequenznutzungsbeitrage sowie

d) die Nachrlistung von Sirenensteuergeraten bei Sirenenanlagen, die nicht den technischen An-
forderungen der forderfahigen Sirenenanlagen nach Nummer 2.3 entsprechen.

3
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger im Sinne dieser Richtlinie sind Kreise, kreisfreie Stadte und Gemeinden
in Nordrhein-Westfalen.
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Die Férderung konnen sowohl Kreise, kreisfreie Stadte und Gemeinden erhalten, die Antrage im
Rahmen des Bundesprogramms ,Sonderférderprogramm Sirenen” gestellt haben und dort nicht
oder nicht vollstandig berlicksichtigt worden sind, wie auch Kreise, kreisfreie Stadte und Ge-
meinden, die zwar im Rahmen des Bundesprogramms keinen Antrag gestellt, gleichwohl aber ei-
nen entsprechenden Bedarf geman Bedarfsmeldung nach Nummer 6.2 haben.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1

Forderfahig sind MaBnahmen der Kreise, kreisfreien Stadte und Gemeinden, die Antrage im Rah-
men des Bundesprogramms ,Sonderférderprogramm Sirenen” gestellt haben, die ab dem 1. Ja-
nuar 2021 vertragswirksam begonnen wurden und fir die Zahlungen im Jahr 2023 fallig werden.
Die Férdermittel sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 zu verausgaben.

MaBnahmen der Kreise, kreisfreien Stadte und Gemeinden, die im Rahmen des Bundespro-
gramms ,Sonderférderprogramm Sirenen” keinen Antrag gestellt haben, aber einen entspre-
chenden Bedarf gemaB Nummer 6.2 melden, sind forderféhig, wenn sie ab dem 1. Januar 2023
vertragswirksam begonnen wurden und die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 verausgabt
werden.

Der vorzeitige MaBnahmenbeginn ist abweichend von Nummer 1.3 der Verwaltungsvorschriften
zu § 44 der Landeshaushaltsordnung zulassig, soweit ein forderfahiger Antrag zu diesem Zeit-
punkt vorlag.

Die Zuwendungsempfanger sind berechtigt, Uber die bewilligten Férdermittel bereits ab Ver-
tragsschluss in voller Hohe zu verfligen und diese fir Vorschusszahlungen einzusetzen.

4.2
Die Gesamtfinanzierung der MaBnahme einschlieBlich der Folgeausgaben muss durch den An-
tragsteller gesichert sein.
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4.3

Um eine Forderung zu ermdglichen, muss dem Land der genaue Standort (UTM-Koordinaten/
UTMREF/GPS-Koordinaten) der neu errichteten oder ertlichtigten Sirene mitgeteilt werden. Zu-
satzlich ist die Adresse oder Subadresse zu benennen, mit der sich die Sirene in der Flache einer
Gemeinde oder eines Stadtteils ansteuern Iasst. Die Sirenen sind mit Inbetriebnahme in das In-
formationssystem Gefahrenabwehr NRW (IG NRW) einzutragen.

5
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1
Die Zuwendung erfolgt im Wege der Projektforderung in Form eines Zuschusses als Festbe-
tragsfinanzierung mit Begrenzung auf einen Hochstbetrag.

Fir die Finanzierung des ,Sirenenforderprogramms NRW*" steht ausschlieBlich im Jahr 2023 ein
Gesamtfordervolumen in Hohe von 10 Millionen Euro zur Verfligung.

5.2

Von dem Gesamtférdervolumen entfallen insgesamt circa 7,5 Millionen Euro auf Kreise, kreis-
freie Stadte und Gemeinden, die Antrage im Rahmen des Bundesprogramms ,Sonderférderpro-
gramm Sirenen” gestellt haben und dort nicht oder nicht vollstandig berticksichtigt worden sind.
Gefordert werden ausschlieBlich die im Rahmen des Bundesprogramms tatsachlich beantragten
Gewerke. Die Forderung erfolgt jeweils als Festbetrag je Anlage mit den in der Anlage 1jeweils
genannten Betragen.

5.3

Insgesamt circa 2,5 Millionen Euro stehen fir die Férderung der Kreise, kreisfreien Stadte und

Gemeinden zur Verfigung, die im Rahmen des Bundesprogramms keinen Antrag gestellt, aber
einen entsprechenden Bedarf gemaB Bedarfsmeldung nach Nummer 6.2 haben. Die Férderung
erfolgt jeweils als Festbetrag je Sirenenanlage maximal bis zur Héhe der in der Anlage 1 jeweils
genannten Betrage.

5.4

Die Foérderung wird maximal in Héhe der nachgewiesenen Ausgaben je MaBnahme gewahrt. Zu-
gewiesene Mittel, die nicht zweckentsprechend oder nicht geman den Bestimmungen dieser
Richtlinie bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 verwendet wurden, sind zurlickzuzahlen.
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5.5

Mittel, die nicht abgerufen wurden oder nach Nummer 5.4 zurlckflieBen, kdnnen bis zum Ablauf
des 30. November 2023 nach pflichtgemaBem Ermessen im Rahmen eines Nachverteilungsver-
fahrens anteilig auf die Zuwendungsempfanger nach Nummer 5.3 bis zur héchstens jeweils ma-
ximalen Férderhohe gemaB Anlage 1je Sirenenanlage nachverteilt werden.

6
Verfahren

6.1
Die Bewilligungsbehorden im Sinne dieser Richtlinie sind die drtlich zustandigen Bezirksregierun-
gen.

6.2

Kreise, kreisfreie Stadte und Gemeinden, die keinen Antrag im Rahmen des Bundesprogramms
~Sonderforderprogramm Sirenen” gestellt haben, melden bei der Bewilligungsbehdrde im Rah-
men einer verbindlichen Bedarfsabfrage den bestehenden Bedarf an. Zur Bedarfsanmeldung ist
das Formular gemaB Anlage 2 zu verwenden.

Zur Verfahrensbeschleunigung entfallt die Bedarfsmeldung fiir Kreise, kreisfreie Stadte und Ge-
meinden, die im Rahmen des Bundesprogramms ,Sonderférderprogramm Sirenen” Forderantra-
ge gestellt haben und dort nicht oder nicht vollstandig bedient worden sind. Soweit die im Rah-
men des Bundesprogramms ,Sonderférderprogramm Sirenen” gestellten Antrage aufrechterhal-
ten werden, stellen die Kreise, kreisfreien Stadte und Gemeinden im Rahmen der Bedarfsabfrage
direkt den Forderantrag geman Anlage 3.

Kreise und kreisfreie Stadte reichen ihre Bedarfsmeldungen und Antrage bei der zustandigen
Bewilligungsbehdrde ein.

Die Gemeinden richten ihre Bedarfsmeldungen und Antrage an die fiir den Katastrophenschutz
zustandige Stelle im Kreis. Diese Stellen leiten die Bedarfsmeldungen und Antréage an die zustan-
dige Bewilligungsbehdrde mit einer kurzen fachlichen Bewertung weiter.
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6.3
Zuwendungen werden nur auf Antrag gewabhrt.

Der voraussichtliche Forderbetrag im Sinne der Nummer 5.3 wird auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der Bedarfsabfrage ermittelt. Die Bewilligungsbehdrde teilt den voraussichtlichen Férder-
betrag den Zuwendungsempfangern im Sinne der Nummer 5.3 mit und fordert die Zuwendungs-
empfanger im Sinne der Nummer 5.3 zur Antragstellung unter angemessener Fristsetzung auf.

Far die Antragstellung der Kreise, kreisfreien Stadte und Gemeinden, die im Rahmen des Bun-
desprogrammes ,Sonderférderprogramm Sirenen” Férderantrage gestellt haben und dort nicht
oder nicht vollstandig bedient worden sind, gilt Nummer 6.2.

Kreise und kreisfreie Stadte reichen ihre Antrage bei der zustandigen Bewilligungsbehdrde ein.

Die Gemeinden richten ihre Antrage an die fur den Katastrophenschutz zustandige Stelle im
Kreis. Diese Stellen leiten die Antrage an die zustandige Bewilligungsbehdérde weiter.

Flr die Antragstellung ist das Formular gemaB Anlage 3 zu verwenden. Das Formular ist unter
Beifugung der notwendigen Unterlagen, unterschrieben und sodann elektronisch an die Bewilli-
gungsbehdrde zu Ubermitteln.

6.4

Zustandig fur die Priifung des Antrags, die Bewilligung und die Mittelzuweisung, die Veranlas-
sung und Umsetzung der eventuellen Rickrufe der Férderung sowie die Verwendungsnhachweis-
prifung sind die Bewilligungsbehdrden. Es ist keine pauschalierte Zuweisung von Férdermitteln
an die Gebietskorperschaften oder Begrenzung der maximalen Férderhohe je Gebietskorper-
schaft vorgesehen.

Die Auszahlung wird an die Kreise und kreisfreien Stadte als untere Katastrophenschutzbehor-
den vorgenommen.

Die Kreise leiten die bewilligten Férdermittel an die kreisangehoérigen Stadte und Gemeinden bis
zu dem im Forderbescheid genannten Betrag. Den unteren Katastrophenschutzbehdrden werden
die erforderlichen Haushaltsmittel durch die zustandige Bezirksregierung zugewiesen.
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6.5

Der vollstéandig ausgefllite Verwendungsnachweis ist schnellstmdglich nach Abschluss der je-
weiligen EinzelmaBnahme, spatestens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 formgebunden
unter Verwendung des Formulars gemaB Anlage 4 vorzulegen.

Eine Verrechnung der Forderbetrage zwischen verschiedenen geférderten Anlagen ist nicht
moglich. Die Férdersumme eines Standorts ist nicht, auch nicht teilweise, auf einen anderen
Standort Ubertragbar.

7
Sonstige Bestimmungen

Die Forderung durch das Land ist in der 6ffentlichen Kommunikation angemessen darzustellen.

8

Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft.

- MBI. NRW. 2023 S. 436
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Anlage 2 (Anlage 2)
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Anlage 3 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Anlage 4 (Anlage 4)
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Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/21032-38708-mbl17-1anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/21032-38709-mbl17-1anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/21032-38710-mbl17-1anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/21032-38711-mbl17-1anlage4.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Kommunen (Sirenenförderprogramm NRW) 

	Anlagen

